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Auszug 

aus der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des 
Technischen Ausschusses 

am 12. März 2014 
 
 
 

Anwesend: Bürgermeister Schiek und 9 (von 9) Mitglieder des TA 
 
Entschuldigt: GR Gillmann dafür GR Meyer, GR Willy bis 19.10 Uhr (ab § 3 anwe-

send) 
 
Außerdem 
anwesend: AR Langer 
 
Schriftführer: GI Schädler 
 
Beginn / Ende: 19.00 Uhr / 19.20 Uhr 

 
 
 

§ 3 Kindergarten Südstraße, Bestandsgebäude;  
Bauliche Maßnahmen aufgrund Brandschutzgutachten, Baubeschluss 
 
Dem Technischen Ausschuss liegt zu diesem Tagesordnungspunkt die öffentliche  
Sitzungsvorlage 19/2014 vor. 
 
 
Der Bauamtsleiter erläutert den Sachverhalt anhand der Vorlage und zeigt die er-
forderlichen Nachrüstmaßnahmen anhand eines Grundrisses des Kindergartens 
Südstraße auf.  
 
GR Haug gibt zu bedenken, dass es immer neue Vorschriften zum Brandschutz gibt 
und möchte wissen, wo man solche Brandschutzmaßnahmen hinterfragen kann. 
Der Vorsitzende antwortet, dass es beispielsweise vom Gemeindetag solche Infor-
mationen gibt. 
Der Bauamtsleiter ergänzt, dass er mit dem zuständigen Sachbearbeiter des Land-
ratsamts, das die Umsetzung der Maßnahmen kontrolliert, diskutiert hat, und die 
Maßnahmen bei der Unfallkasse hinterfragt hat, um diese möglichst zu minimieren. 
Er erläutert zudem, dass die Erzieherinnen informiert werden müssen, welche Türen 
sie nicht mehr aufmachen dürfen, da dort kein Klemmschutz nachgerüstet wird. 
 
GR Hachtel fragt nach, ob nur im Kindergarten Südstraße Brandschutzmaßnahmen 
notwendig sind. 
Der Bauamtsleiter erwidert, dass auch in den anderen Kindergärten Maßnahmen 
anstehen und dass dies nach und nach umgesetzt werden soll, sobald die Gebäude 
von einem Brandschutzgutachter besichtigt wurden. Im Kindergarten Südstraße 
wurde nur begonnen, da dort sowieso Baumaßnahmen anstehen. 
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Es ergeht folgender einstimmiger 
 
B e s c h l u s s: 
 
Der Durchführung der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen wird zugestimmt.  
Die Verwaltung wird beauftragt, die Schreinerarbeiten öffentlich auszuschreiben. 
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